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Merkblatt zum DBA

Am 10.07.1967 schlossen die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Thailand ein Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung bei den Steuern vom Einkommen und von Vermögen (DBA). Nachfolgend soll kurz auf dessen Auswirkungen für deutsche Rentner und Pensionäre eingegangen werden.

Wer seinen Lebensabend in Thailand zu verbringen beabsichtigt und Anspruch auf eine Betriebsrente hat, sollte schon im Hauptrentenantrag darauf hinweisen, daß es auch eine solche geben werde. Dann wissen beide Seiten Bescheid und die Betriebsrentenkasse bräuchte weder ihre Recherchen ins Ausland auszudehnen noch Sie damit zu behelligen, ist doch alles schon mit der DRV und

dem damaligen Finanzamt (im DBA, Doppelbesteuerungsabkommen mit Thailand) vereinbart worden. Sollten Sie darauf noch nicht hingewiesen haben, holen wir das gerne für Sie nach.



Für Renten liegt die Steuerhoheit bei Thailand, für Pensionen bei

Deutschland

Sofern Sie nicht wissen, um welche Einkunftsart es sich bei Ihren Bezügen handelt, sollte das vorab

mit dem Arbeitgeber geklärt werden, denn gerade bei Betriebsrenten kann es sich um Einkünfte

nach § 19 oder § 22 EStG handeln. So zählen zum Beispiel Werkspensionen von VW und Porsche

zu den Einkünften gemäß § 19 EStG und werden in Deutschland besteuert.

Anders ist es bei Renteneinkünften aus deutschen Kassen nach § 49 I. Nr. 7 EStG. Sie stellen

grundsätzlich inländische Einkünfte nach § 22 EStG dar. Diese Renteneinkünfte unterliegen nach

Aussagen des Finanzministeriums gemäß Art. 18 I. DBA ausschließlich dem Ansässigkeitsstaat

Thailand; darunter fallen auch Leistungen der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA).

Da sich Art. 18 DBA mit Versorgungsbezügen aller Art aus früheren Dienstverhältnissen befaßt,

speziell auf die frühere unselbständige Arbeit des Vergütungsempfängers verwiesen wird, geht man

davon aus, daß auch Witwen- und Waisengelder sowie Witwen- und Waisenrenten von der Vorschrift mitumfaßt werden.

In Thailand ansässigen deutschen Rentnern und Pensionären kann widerfahren, daß sie vom Finanzamt, ihrer Renten- bzw. Pensionskasse und/oder Betriebsrentenstelle schriftlich aufgefordert werden, eine Bescheinigung beizubringen, wonach sie nur „beschränkt einkommenssteuerpflichtige Arbeitnehmer“ sind.
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Darin werden Sie aufgefordert, eine „Ansässigkeitsbescheinigung Ihrer Wohnsitzgemeinde im Ausland“ beizubringen.

Machen Sie nicht den Fehler, sich diesbezüglich an das thailändische Finanzamt zu wenden (!) und

dort aktenkundig zu werden, das könnte sonst auf „Ideen“ kommen.

Eine solche „Ansässigkeitsbescheinigung“ sollte vielmehr von Ihrer Wohnsitzgemeinde sein, dabei

handelt es sich um die Übersetzung des tailändischen „Tambien Baan Yello“ in deutscher Übersetzung (Muster unten, Übersetzungen hier anfordern). Das darf man einem deutschen Finanzamt zumuten.

Von den Bescheinigungen des deutschen Konsulats ist dringend abzuraten, weil es gegebenenfalls

sowohl an die Immigration als auch die thailändischen Revenue Authorities weiterleiten, weswegen

sich wohl bald ein Wechsel von der Einkommensbescheinigung des Konsulats zum Banknachweis

über 400.000 Baht für Verheiratete und 800.000 Baht für Unverheiratete lohnt.

Mit dieser Ansässigkeitsbescheinigung kann sich das deutsche Finanzamt dann vertrauensvoll an

die thailändische Finanzbehörde wenden, denn im deutsch-thailändischen Doppelbesteuerungsabkommen wird statuiert, daß die Behörden selbst für die notwendige Kommunikation Sorge tragen.1

Fragt Ihre Service-Abteilung des Betriebsrententrägers bei Ihnen wegen einer Bescheinigung des

Betriebsstättenfinanzamts über die für den Lohnsteuerabzug maßgeblichen persönlichen Besteuerungsmerkmale an, verweisen Sie auf den Träger der Hauptrente. Von dort können die sich dann

gerne Ihre „maßgeblichen persönlichen Besteuerungsmerkmale“ holen.

Einem solchen Ansinnen sollten Sie allerdings einmalig nachkommen und das schriftlich mitteilen,

denn gemäß DBA ist man nicht mehr in Deutschland „beschränkt steuerpflichtig“, sondern nunmehr allein in Thailand.

Anders sähe es aus, wenn in Deutschland noch regelmäßige Einkünfte – etwa aus Verpachtung –

anfielen. Die würden schlußendlich wieder eine beschränkte Steuerpflicht in Deutschland konstituieren. Kommen Sie der nicht nach, kann das unangenehme Folgen für Sie haben (§ 7 I Nr. 4 PaßG).



Abschluß „deutscher Lebensversicherung“ bei Wohnsitz in Thailand

Wie allgemein bekannt, sind Deutsche Weltmeister im Abschließen von Versicherungen. Sie versichern sich oft gegen alles und jeden.

Wie sieht es aus, wenn ein Deutscher oder Thai mit Wohnsitz in Thailand einen Versicherungsvertrag wie eine Lebensversicherung z. B. zur Altersvorsorge abschließt? In Rede stehen kapital- oder

rentenbildende Versicherungen. Geht das überhaupt – und wenn ja, wie?

Für Thais mit Wohnsitz in Thailand ist das sehr problematisch, weil Wertgutschriften, wie sie bei

kapitalbildenden Versicherungen entstehen, in Thailand versteuert werden. Die thailändischen Behörden können ausländische Wertgutschriften aber nicht überprüfen, so daß der Abschluß einer aus-
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Was, wie die Erfahrungen z. B. deutscher Justizverwaltungen in Sachen Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen mit Dokumenten in deutscher und englischer Sprache lehren, nicht geschieht. Denn Amtssprache ist in Thailand Thai, weder Deutsch noch Englisch.
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serthailändischen Versicherung in diesem Sinne für Thailänder mit Wohnsitz in Thailand untersagt

ist.

Doch auch für Deutsche mit Wohnsitz in Thailand kann das problematisch werden, wenn sie z. B.

in Thailand kein zu versteuerndes Einkommen erzielen. Nicht versteuertes Einkommen darf nach

thailändischen Bank- und Steuergesetzen nicht ins Ausland verbracht – also auch nicht an eine Versicherung gezahlt – werden.

Thailand erhebt generell keine Vermögenssteuer, aber üblicherweise auf sämtliche Erwerbseinkommen, Kapital, Wertgutschriften und Liegenschaftserträge eine Einkommenssteuer. Arbeitet man also in Thailand oder erzielt Mieteinnahmen, werden diese versteuert und man darf als Deutscher aus

diesem Einkommen vom thailändischen Konto die Versicherungsbeiträge auch in Deutschland bedienen.

Bezieht ein Deutscher also nur eine deutsche Rente oder Arbeitseinkommen aus einem anderen

Staat als Thailand auf ein Konto in Thailand oder verschiebt er nur Vermögen von einem ausländischen auf ein thailändisches Konto, dürfen von diesem Konto in Thailand keine Versicherungsbeiträge nach Deutschland gezahlt werden, da diese Einnahmen in Thailand unversteuert sind!

Solche Gelder können aus dem Grunde nicht einfach auf ein deutsches oder außerthailändisches

Konto zurückverschoben werden! Man sollte sich danach generell gut überlegen, was man auf ein

thailändisches Konto zahlt, da diese Gelder im Prinzip an Thailand gebunden sind.

Die Lösung für den Abschluß einer Altersvorsorgeversicherung wäre hier ein Konto in Deutschland

mit Kapital, das nicht aus Thailand kommt, von welchem aus man diese Versicherungsbeiträge bezahlt. Das nämlich verbieten die Gesetze Ausländern jedenfalls nicht.

Für eingehendere Beratungen stehen wir Ihnen nach Terminsvereinbarung gern zur Verfügung:

Bürozeiten werktäglich von 09.00 bis 19.00 Uhr (Terminsvereinbarung telefonisch)
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Stand: 30.12.2015 (2558)
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